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«Sorg falt  
ist Können, 
Kunst;  
Unsorg falt  
ist mangelndes 
Können, ein 
Kunstfehler.»

A ufgrund der herrschenden Rechts-
lage können Architekten und Ingeni-
eure komplexer Bauten von einer 

eingeschränkten Sorgfaltspflicht bei fach-
kundigen Bauherren profitieren: Schwierige 
oder «einmalige» Bauvorhaben – ob Um- und 
Erweiterungsbauten oder Neubauprojekte – 
erfordern erhebliches Fachwissen aller Bau-
beteiligten und eine besonders gute Koordi-
nation in der Planung und Realisierung. Der 
Fachkoordination und dem Bauablauf ist be-
sonderes Augenmerk zu schenken. Heikle 
Schnittstellen der Verantwortlichkeiten erge-
ben sich vielfach im Verhältnis zwischen 
Architekt und Haustechnikplanern und als-
dann bauseits Werkunternehmern, nament-
lich General- oder auch Totalunternehmern. 
Für die einem Hochbauvorhaben zugrunde 
liegenden Planungsarbeiten sind Architek-
ten in der Regel als Gesamtleiter sowie Inge-
nieure als Fachplaner und Spezialisten tätig. 
Sie sind wiederum gegenüber dem Bau-
herrn, der gegebenenfalls General- oder To-
talunternehmer beizieht, für vereinbarte 
Leistungen haftbar.

Koordination der Haustechnik –  
eine klassische Causa

Der nachfolgend erörterte Fall aus dem 
Kanton Schwyz betraf eine zunehmend  
typische Konstellation mit Haustechnikpro-
blemen bei komplexen Bauvorhaben.1 Kon-
kret ging es um eine fehlende Abstimmung 
zwischen der Lüftungs- und der Fassaden-
planung. Der Totalunternehmer erhob den 
Vorwurf des Planungsfehlers, weil der Inge-
nieur nicht auf die Problematik des geplan-
ten Lüftungsausmasses (Fortluftauslass) 
und der damit verbundenen Kondensation 
an der Fassade hingewiesen habe. Grund-
sätzlich hat jeder Planer laut Art. 364 OR bei 
der Anfertigung von Plänen die werkver-
traglichen Sorgfaltspflichten einzuhalten: 
«Sorgfalt ist Können, Kunst; Unsorgfalt ist 
mangelndes Können, ein Kunstfehler», be-
fand das Bundesgericht bereits vor Jahr-
zehnten prägnant.2 In der Folge ergingen di-
verse höchstrichterliche Präzisierungen: 

•	Der Planer hat die ihm übertragene  
Arbeit sorgfältig auszuführen und die be-
rechtigten Interessen des Auftraggebers 
in guten Treuen zu wahren.3 

•	Einzustehen ist für die volle Sorgfalt, wel-
che nach der gängigen Verkehrsauffas-
sung von einem Planer erwartet wird, der 
die Ausführung eines bestimmten Werkes 
übernimmt.4

•	Massgeblich sind dabei die zur Zeit der 
Projektrealisierung anerkannten Regeln 
der Technik5, wozu in der Schweiz vermu-
tungsweise die veröffentlichten Empfeh-
lungen und Normen des SIA gehören.6

•	Anders ausgedrückt geht es darum, in-
wieweit für einen Planer im Lichte seiner 
Ausbildung allfällige Schädigungen bei 
der Werkerstellung voraussehbar sind. 
Dabei hat der Planer auch die eigenen  
Fähigkeiten selbstkritisch einzuschät-
zen;7 verfügt er umgekehrt über beson-
dere, überdurchschnittliche Kenntnisse, 
so trifft ihn eine erhöhte Sorgfalts-
pflicht.8 

•	Namentlich treffen den Planer Aufklä-
rungs- und Hinweispflichten gegenüber 
dem Besteller. Beispielsweise sind ge-
naue Anweisungen über das für eine ins-
tallierte Zentralheizung zu verwendende 
Heisswasser zu geben.9

Dem Planer steht  
ein Ermessensspielraum zu

Allerdings stellt nicht jede vom Planer ge-
wählte Vorgehensweise, die nachträglich 
betrachtet einen Schaden bewirkt oder 
nicht vermieden hat, eine Pflichtverletzung 
dar. Denn jedem Planer steht ein Ermessen-
spielraum zu, was eine Auswahl unter ver-
schiedenen in Betracht fallenden Optionen 
zulässt. Entsprechend haftet der Planer 
dann nicht, wenn er rückwirkend betrach-
tet zwar nicht die objektiv beste, jedoch 
eine nach dem allgemeinen fachlichen Wis-
sensstand vertretbare Lösung gewählt hat.10 
Dabei ist mit zu berücksichtigen, dass Pla-
ner oft unter Zeitdruck künftige Risiken ab-
zuwägen haben.
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Fazit
Der sachverständige Bauherr muss mit eingeschränkten 
Sorgfaltspflichten seiner beauftragten Architekten und In-
genieure rechnen, wenn sich diese auf bauseitiges Fachwis-
sen berufen können. Dies erscheint durchaus sachgerecht 
und entspricht den gelebten Verhältnissen bei professionell 
abgewickelten komplexen Bauvorhaben. Im seit 1. Novem-
ber 2014 gültigen SIA-112-Modell Bauplanung wird explizit 
auf erforderliche eigene Leistungen und Entscheide des 
Auftraggebers hingewiesen, namentlich dass er sich aktiv 
am Planungsprozess beteiligen und ein Projektpflichten-
heft zur Verständigung mit dem Planer führen und über die 
Projektphasen aktualisieren soll. Eine grosse praktische 
Bedeutung kommt ebenfalls der sachgerechten (techni-
schen und räumlichen) Fachkoordination zu, was in Art. 3.7 
der neuen Ordnungen SIA 102 und 108 sowie Art. 9 SIA 
Ordnung 108 (Ausgaben 2014) Eingang gefunden hat.

Der Bauherr darf somit grundsätzlich erwarten, dass die 
als Spezialisten beigezogenen Planer ihre Pflichten voll-
ständig, sorgfältig und rechtzeitig erfüllen.11 Nach der Bun-
desgerichtspraxis ist vom Planer auf voraussehbare Risiken 
hinzuweisen, sofern der Besteller die Gefahren nicht kennt 
und auch nicht kennen müsste.12 Das Gesetz beruht auf der 
Vorstellung, dass der Planer sachverständig ist und der 
Bauherr nicht, weswegen die Sorgfaltspflichten eines Pla-
ners immer dann eingeschränkt sind, wenn der Bauherr 
seinerseits als sachverständig gilt.13

Somit trägt der Bauherr eine Mitverantwortung, wenn 
er selbst über Fachwissen verfügt. Davon ist stets auszuge-
hen, wenn der Bauherr seinerseits über die im konkreten 
Fall erforderlichen fachlichen Kenntnisse verfügt sowie 
wenn er Fachleute beratungs- oder vertretungsweise beige-
zogen hat.14 Information, Aufklärung und Beratung sollen 
bewirken, dass ein Bauherr in der Lage ist, seine Entschei-
dungen in voller Kenntnis von Sachlage und Konsequenzen 
zu fällen.15 Insofern hängen die Sorgfaltspflichten des Pla-
ners von den eigenen Kenntnissen und Erfahrungen des 
Bauherrn ab,16 welcher den Planer somit nicht als «General-
verantwortlichen» betrachten darf. Fachwissen von selbst 
beauftragten Sachverständigen – seien es Totalunterneh-
mer, Bauherrenberater oder andere Spezialisten – hat sich 
der Bauherr anrechnen zu lassen.

Beurteilung in concreto

Im eingangs erwähnten Fall stellte das Kantonsgericht 
Schwyz fest, dass der Totalunternehmer grundsätzlich über 
die gleichen Kenntnisse der Bauphysik verfügte wie der  
Ingenieur. Damit waren die Auswirkungen des geplanten 
Fortluftauslasses auf die Aussenfassade auch für den Total-
unternehmer erkennbar. War bei beiden Parteien von der-
selben Sachkunde auszugehen und war der Totalunterneh-
mer – im Gegensatz zum Ingenieur – mit der fachlichen 
Koordination der Arbeitsleistungen betraut beziehungs-
weise wurde für die Bauleitung vom Totalunternehmer 
eine Drittfirma beigezogen, so kann der Ingenieur nicht für 
eine fehlende Koordination zwischen der Lüftungs- und 
der Fassadenplanung belangt werden.17 
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Codex
ZWEITWOHNUNGS-
GESETZ
Nach Annahme der Initiative 
«Schluss mit uferlosem Bau 
von Zweitwohnungen» am 
11. März 2012 (Art. 75b BV) 
trat ab 1. Januar 2013 die 
bundesrätliche Verordnung 
über Zweitwohnungen in 
Kraft, die übergangsweise 
bis zum Inkrafttreten des 
Ausführungsgesetzes gilt. Das 
Zweitwohnungsgesetz (ZWG) 
wurde am 20. März 2015 ver-
abschiedet, das Referendum 
kam nicht zustande, womit 
das ZWG wohl am 1. Januar 
2016 in Kraft tritt. Mit dem 
ZWG als «helvetischem Kom-
promiss» wird das Bauverbot 
in Gemeinden mit Zweit-
wohnungsquoten («kalten 
Betten») von über 20 Prozent 
wieder etwas gelockert: 
Bestehende Gebäude dürfen 
erweitert und umgenutzt 
werden, für touristisch 
bewirtschaftete Wohnungen 
und unrentable Hotels sowie 
schutzwürdige Bauten gelten 
Ausnahmen.

VERGABERECHT
Klarstellungen des 
Bundesgerichts: Annulie-
rung eines Vergabe-
verfahrens und Neu-
anordnung eines 
Ausschreibungsver-
fahrens nur bei wichtigen 
Gründen des öffentlichen 
Interesses;19 Wiederholung 
des Submissionsver-
fahrens gibt Unternehmen 
die Möglichkeit, ein neues 
Angebot einzureichen 20.

19 2C_876/2014 v. 17.09.2015
20 2C_919/2014 v. 03.10.2015

IMMOBILIENRWERB
Das Bundesgericht schränkte 
jüngst zum Schutz von 
Immobilienkäufern die 
Selbstverantwortung ein.18 
Trotz vertraglicher Enthaf-
tung des Verkäufers für nicht 
im Grundbuch eingetragene 
öffentlich-rechtliche 
Eigentumsbeschränkungen 
und expliziter Wegbedingung 
für Sach- und Rechtsmängel, 
musste der Verkäufer dafür 
einstehen, dass in der frag
lichen Bauzone die käufer
seitig gewünschte Überbauung 
unzulässig war, weil er die 
Käufer nicht darauf hin
gewiesen hatte.
18 �4A_11/2015 v. 25.06.2015 und 

4A_619/2013 v. 20.05.2014
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Fussnoten
1 Urteil Kantonsgericht Schwyz [KGer SZ], ZK1 2013 11, vom 6. Oktober 2014, siehe BR/DC 3 /2015, S. 180f.; 2 Entscheide Schweizerisches Bundesgericht [BGE] 62 II 276; 70 
II 210; 3 BGE 129 III 604 E. 4.1; 4 BGE 116 II 457; 5 BGE 117 II 261; 6 BGE 4A_428/2007 E. 3.1; 7 BGE 93 II 317 E. 2e/bb; 8 BGE 5C.36/2001 E. 3.1; 9 BGE 4A_608/2011; 10 vgl. 
BGE 120 Ib 411 E. 4.a; 11 BGE 4C.424/2004 E. 3.2.1; 12 BGE 129 III 604 E. 4.1; 13 BGE 4A_166/2008 E. 2.1; 14 BGE 4A_166/2008 E. 2.1 u. E. 2.2; 15 KGer SZ ZK1 2013 11 E. 2; 
16 BGE 119 II 335; 17 KGer SZ ZK1 2013 11 E. 3.
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ALLES NEU
MACHT DAS TS-TOR.

WIRKUNGSVOLL SANIEREN & RENOVIEREN.

Wenn Sie bestehende Bausubstanz erhalten, umnutzen oder 
sanieren möchten, lohnt sich eine Investition in ein modernes 
funktionales Tor. Und als wesentlicher Bestandteil renovierter 
Fassaden erfüllen unsere Tore wichtige Funktionen:

Wenn Sie nachhaltig und weitsichtig planen möchten, 
setzen Sie auf unsere Erfahrung. Wir beraten Sie gerne.

Erfahren Sie mehr über unser Sortiment und lassen 
Sie sich beraten. Das Team der TS Tor & Service AG 
freut sich auf Sie.

TS TOR & SERVICE AG. Industrietore

Sonnental 17 | 9313 Muolen | Tel. 071 414 15 20
Picardiestr. 5 | 5040 Schöftland | Tel. 062 798 15 20
Bahnfeldstr. 8 | 3360 Herzogenbuchsee | Tel. 062 501 15 40

24h-Service: Tel. 0848 15 15 40 

info@tstor.ch | www.tstor.ch
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